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Zivil-Gasmaske
Nun kommen Gasmasken für unsere Bevölkerung!

Die Abteilung für passiven Luftschutz teilt mit:
Die Gasmaske dient dazu, den Träger vor den

Wirkungen von chemischen Kampfstoffen, die sich
in der Luft befinden, zu schützen. Die Frage, wer
mit ihr ausgestattet werden soll, ist zunächst
abhängig davon, welchen Umfang die Gefährdung
durch Kampfstoffe in einem künftigen Kriege
erreichen könnte. Es ist selbstverständlich, dass in
erster Linie die Armee mit Gasmasken ausgerüstet
sein muss. In modernen Kriegen ist aber auch
damit zu rechnen, dass das ganze Land den Angriffen
feindlicher Flugzeuge ausgesetzt ist. Diese werden
versuchen, die Bevölkerung zu schädigen und in
Panik zu versetzen. Eines der Mittel hierfür ist die
Verwendung von chemischen Kampfstoffen, die
von den Flugzeugen aus verbreitet werden.

Der Schutz der Zivilpersonen gegen Kampfstoffe

beschäftigt deshalb die Behörden sowohl in
der Schweiz als im Auslande seit einiger Zeit
lebhaft. In welchem Umfange ist die Bevölkerung mit
Gasmasken auszurüsten? Was für Voraussetzungen

müssen die Gasmasken erfüllen, die abgegeben
werden sollen? Besteht über diese Fragen
grundsätzlich Klarheit, so bleiben noch zahlreiche
technische Schwierigkeiten zu überwinden.

Für die Bevölkerung der Schweiz ist eine
Gasmaske geschaffen worden, die den Bedingungen
entspricht, welche gestellt werden müssen. Sie
beziehen sich auf die technischen Eigenschaften, die
Herstellung und die Abgabe. Die Maske wird kurz
als «C-Maske» bezeichnet (C Civil).

Die C-Maske wurde in technischer Hinsicht
von der Eidg. Materialprüfungsanstalt in Zürich
untersucht und zugelassen. Sie ist ein hochwer¬

tiges Erzeugnis, das gegen alle chemischen Kampfstoffe

schützt, mit denen gerechnet werden muss.
Die Dauer des Schutzes kann nicht in absoluter
Weise angegeben werden, da sie von der
Gaskonzentration abhängt. Im Freien wird diese indessen
meist ziemlich gering sein, so dass die Maske
während vieler Stunden, oft sogar während mehreren

Tagen genügt, ohne dass der Filter
ausgewechselt werden muss.

Für die Herstellung war wegleitend, dass nur
ausgezeichnetes Material verwendetwird. Es wurde
aber auch verlangt, dass die Fabrikation in vollem
Umfange in der Schweiz stattfindet. Diese
Bedingungen sind bei der C-Maske erfüllt, die von der
Firma Fega A.-G. in Zürich hergestellt wird.

Die Abgabe kann vorschriftsgemäss nur durch
Geschäfte stattfinden, die gewissen Voraussetzungen

genügen und namentlich auch imstande sind,
dem Käufer die Maske zu erklären. Der Schweizerische

Apotheker-Verein hat sich zur Verfügung
gestellt, um durch seine Mitglieder die Abgabe zu
besorgen. Weitere qualifizierte Geschäfte können
sich ebenfalls um den Verkauf bewerben.

Der Preis hängt vor allem von der Qualität und
den Fabrikationskosten ab. Es wäre erwünscht,
ihn möglichst niedrig anzusetzen, doch werden
diesem Bestreben Schranken gesetzt, soll nicht die
Leistungsfähigkeit der Maske gefährdet werden.
Niemals liesse es sich verantworten, zum Nachteil
der Qualität am Preise zu sparen. Sogenannte
Bazarware, wie sie zum Teil im Auslande
hergestellt und billig abgegeben wird, kommt für uns
unter keinen Umständen in Betracht, bildet sie
doch eine unverantwortliche Irreführung der
Bevölkerung.
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